
Das Amtsblatt erscheint mindestens 1 X im Monat (pro Jahr 
ca. 20 Ausgaben) und ist erhältlich bei der Stadt Velbert, Büro 
des Bürgermeisters 
Bezugsgebühr jährlich inklusive Porto 40,- Euro 
(Einzelexemplar 2,- Euro) 

Herausgeber:    Stadt Velbert – Der Bürgermeister 
Verantwortlich:  Büro des Bürgermeisters, Hans-Joachim 
                          Blißenbach, 
                         Thomasstraße 1, 42551 Velbert, 
                         Telefon: 02051/262207 

 

                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.13/2020 vom 23. März 2020 – 28. Jahrgang 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 Seite  
   
Bekanntmachungen 2 Allgemeinverfügung der Stadt Velbert vom 23.03.2020 zur Sicher-

stellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung im  
Rahmen der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach dem  
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen 

 6 Allgemeinverfügung der Stadt Velbert vom 23.03.2020 zum Betre-
tungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 
Nummern 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie zur Schlie-
ßung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen zur Verhinderung 
der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 

 12 Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Velbert 
   
   
   
   

  

 

 

Das Amtsblatt finden Sie 
auch im Internet unter 

www.velbert.de 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 23. März 2020 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 

Bekanntmachung  

 

der Allgemeinverfügung der Stadt Velbert vom 23.03.2020 zur  

Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung 

 im Rahmen der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten  

nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von  

Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz – IfSG) 

 

Auf Grundlage der Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW zur Sicher-

stellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung im Rahmen der Bekämpfung von über-

tragbaren Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20.03.2020 und Ergänzung und Fortschrei-

bung der Erlasse vom 15. und 17. März 2020 zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen sowie 

des § 3 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) erlässt der Bürgermeister der Stadt Velbert zur Bekämpfung von über-

tragbaren Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

beim Menschen (Infektionsschutzgesetz) folgende 

 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 

 

1. Anordnung 

Ausgenommen von den mit Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 unter Ziff. 1 angeordneten Be-

tretungsverboten sind für 

 

-  Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäu-

sern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken 

 

-  stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen im 

Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen 

 

Personen, die für die medizinische oder pflegerische Versorgung oder die Aufrechterhaltung des 

Betriebes zwingend erforderlich sind. Die Entscheidung obliegt der jeweiligen Einrichtungsleitung 

und soll entsprechend dokumentiert werden. Die jeweils aktuell geltenden RKI-Richtlinien sind zu 

beachten. 

Im Übrigen gelten die mit der Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 angeordneten Betretungsver-

bote uneingeschränkt fort. 

 

2. Zeitlicher Geltungsbereich 

Die Anordnung gem. Ziff. 1 dieser Allgemeinverfügung gilt ab sofort und bis zum Ablauf 

des 19. April 2020. 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Räumlicher Geltungsbereich ist das Stadtgebiet der Stadt Velbert. 
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4. Sofortige Vollziehbarkeit 

Die Anordnungen der Ziffer 1 dieser Verfügung sind gem. § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 

8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sofort vollziehbar. 

 

5. Bekanntgabe 

Diese Verfügung gilt gem. § 41 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 

gegeben. 

 

6. Strafvorschriften 

Nach § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-

straft, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG zuwider handelt. 

 

7. Rechtsgrundlage: 

Rechtsgrundlage für die zu treffenden Anordnungen ist § 28 Abs. 1 S.1 und 2 IfSG in Verbindung 

mit der Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 20. März 2020 zur 

Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung im Rahmen der Bekämpfung von 

übertragbaren Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-

krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in Ergänzung und Fortschreibung 

der Erlasse vom 15. und 17. März 2020 zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen. 

 

Begründung: 

 

Zu Ziff. 1: 

Mit der Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 wurden umfangreiche Betretungsverbote für infektions-

sensible Einrichtungen angeordnet, um die Sicherheit der Patientinnen und Patienten sowie der Nut-

zerinnen und Nutzer bestmöglich zu gewährleisten und das aktuelle Infektionsgeschehen insgesamt 

durch möglichst umfassende kontaktreduzierende Maßnahmen zu verlangsamen. Die jetzt ge-

troffene Ausnahmeregelung zu den Betretungsverboten ist zur Aufrechterhaltung der zwingend not-

wendigen Behandlungs- und Betreuungskapazitäten in den aufgeführten Bereichen erforderlich. Mit 

der Maßgabe, dass die jeweils aktuell geltenden RKI-Richtlinien berücksichtigt werden und damit 

ein Infektionsrisiko so weit wie möglich reduziert wird, überwiegt das Interesse an dieser Aufrecht-

erhaltung der Behandlung und Betreuung das Interesse an einer Kontaktreduzierung. 

 

Die Entscheidung über die Unverzichtbarkeit der betroffenen Personen für die Aufrechterhaltung des 

Betriebes im Einzelfall kann nur die Einrichtungsleitung unter Berücksichtigung aller Umstände vor 

Ort entscheiden. Dabei ist die besondere Vulnerabilität der in den Einrichtungen betreuten Men-

schen zu berücksichtigen. Zur Nachvollziehbarkeit der Ausnahmen vom Betretungsverbot sollen die 

Entscheidungen dokumentiert werden (Name der betreffenden Personen, Entscheidungsperson, 

kurze Begründung) wobei an die Dokumentation keine besonderen Anforderungen zu stellen sind. 

 

Die Betretungsverbote für alle anderen Personen bleiben unverändert bestehen. Die Anordnung ist 

daher insgesamt geeignet, erforderlich und angemessen. 
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Zu Ziff. 4: 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 

IfSG. Anfechtungsklagen haben keine aufschiebende Wirkung. 

 
Zu Ziff. 6: 

Die Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung ergibt sich aus § 75 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 3 IfSG. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 

werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf schriftlich einzureichen oder zur Nieder-

schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-

stelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch 

das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwor-

tenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 

Bearbeitung geeigneten technischen  

 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 

Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 

(BGBl. I S. 3803).   

  

Hinweis:  

Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat gem. § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG keine 

aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden 

muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen wird.  

 

Velbert, 23. März 2020 

 

 

gez. Dirk Lukrafka 

Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 

Die Allgemeinverfügung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,    

c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Velbert, 23.03.2020   
 

Dirk Lukrafka 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 

der Allgemeinverfügung der Stadt Velbert 

vom 23.03.2020 

zum Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen  

im Sinne des § 33 Nummern 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie  

zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen zur Verhinderung der 

weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 

 
  

Auf Grundlage der aufsichtlichen Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales zum Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 Num-

mern 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ab Montag, den 16. März 2020 und der auf-

sichtlichen Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Schließung 

der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen ab Montag, 

den 16. März 2020 sowie des § 28 Abs. 1 S. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erlässt 

der Bürgermeister der Stadt Velbert zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten nach 

dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz) folgende  

 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

 

 

1. Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 Nummern 1 

und 2 IfSG: 

 

a. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogi-

sche Kindertageseinrichtungen und „Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ 

haben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern im Alter bis zur Ein-

schulung sowie Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtig-

ten bzw. Betreuungspersonen zunächst bis zum 19. April 2020 den Zutritt zu 

Betreuungsangeboten zu untersagen. 

b. Ausgenommen von Buchstabe a) sind Kinder im Alter bis zur Einschulung sowie 

Schülerinnen und Schüler, bei denen eine oder einer der Erziehungsberechti-

gen bzw. Betreuungspersonen eine unentbehrliche Schlüsselperson ist. Diese 

Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Betreuung, insbesondere durch Fa-

milienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsge-

staltung (bspw. Homeoffice), nicht gewährleistet werden kann. 

 

Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeiten der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizini-

schen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhal-

tung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbeson-

dere: 

 

Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und 

der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendliche, der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
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(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der 

öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, 

ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit 

zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 

 

c. Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine 

schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitsgebers bzw. Dienstvorgesetzen 

nachzuweisen. 

 

d. Eine Wochenendbetreuung wird ab dem 23. März 2020 sichergestellt. 

 

2. Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen gem. § 33 Nr. 3 IfSG 

 

a. Alle Schulen als Gemeinschaftseinrichtungen gem. § 33 Nr. 3 IfSG werden zu-

nächst bis zum Ablauf des 19. April 2020 geschlossen. Schulen im Sinne dieser 

Weisung sind alle öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen 

im Sinne des Schulgesetzes (SchulG) 

b. Für den Zeitraum vom 18. März 2020 bis zunächst zum Ablauf des 19. April 

2020 sind von der Schließung der o. g. Gemeinschaftseinrichtungen ausgenom-

men: 

 Betreuungsbedürftige Schülerinnen und Schüler – in der Regel den Jahr-

gangstufen 1 bis 6 – als Kinder einer unentbehrlichen Schlüsselperson, für 

die eine Vor-Ort-Betreuung in den Schulräumlichkeiten zu den üblichen Un-

terrichtszeiten und den Zeiten einer Betreuung im offenen Ganztag (OGS) 

sichergestellt werden muss, sofern eine private Betreuung insbesondere 

durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten o-

der Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden kann, 

sowie 

 die zur Wahrnehmung der vorgenannten Betreuungsaufgaben erforderli-

chen Lehrkräfte und sonstigen Kräfte, ferner Schulsekretäre und Hausmeis-

ter sowie Lehrkräfte der jeweiligen Schule zur Wahrnehmung dringend er-

forderlicher Dienstgeschäfte (Abnahme von Prüfungen, Teilnahme an Kon-

ferenzen). 

 

Schlüsselpersonen im Sinne von 2 b) sind Angehörige von Berufsgruppen, wie 

unter Ziffer 1 b) definiert. 

 

Die Notwendigkeit einer außerordentlichen schulischen Betreuung von Kindern 

der vorgenannten Personengruppe ist durch schriftliche Bescheinigung des je-

weiligen Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung 

nachzuweisen. 

 

c. Ab dem 23. März 2020 steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der 

Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien grundsätzlich 

mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung. 
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3. Zeitlicher Geltungsbereich  

Die Anordnungen zu den Ziffern 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung gelten ab 

sofort und bis zum Ablauf des 19. April 2020. 

 

4. Räumlicher Geltungsbereich  

Räumlicher Geltungsbereich ist das gesamte Stadtgebiet Velbert.  

 

5. Sofortige Vollziehbarkeit  

Die Anordnungen zu den Ziffern 1 und 2 dieser Verfügung sind gem. § 28 Abs. 3 in 

Verbindung mit § 16 Abs. 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sofort vollziehbar.  

 

6. Bekanntgabe  

Diese Verfügung gilt gem. § 41 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) mit dem auf die Bekanntmachung folgen-

den Tag als bekannt gegeben.  

 

7. Aufhebung früherer Allgemeinverfügungen 

Die Allgemeinverfügung der Stadt Velbert vom 18.03.2020 zur Anordnung von wei-

teren kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Bekämpfung von übertragbaren 

Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank-

heiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz) wird hiermit aufgehoben und durch 

diese Allgemeinverfügung ersetzt. 

 

8. Hinweis 

Auf die landesweite Geltung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) des Ministeriums für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. März 2020 wird 

hingewiesen. 

 

Begründung:  

Rechtsgrundlagen für die zu treffenden Anordnungen ist § 28 Abs. 1 S.1 und 2 IfSG in 

Verbindung mit  

 

 der aufsichtlichen Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

zum Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 Num-

mern 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ab Montag, den 16. März 2020, 

 der aufsichtlichen Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen im Land Nordrhein-

Westfalen ab Montag, den 16. März 2020 

 

 

Allgemein:  

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in 

Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche In-

fektionen.  
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Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und 

der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektion ist es erforderlich, wei-

tere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung –insbesondere Verzögerung- der 

Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. 

 

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch 

Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen, 

kann es leicht zu Übertragung von Mensch zu Mensch kommen. 

 

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört daher auch eine Be-

schränkung der Ausbreitung in besonderen relevanten Einrichtungen wie Schulen, Kinder-

tageseinrichtungen und der Kindertagespflege, wo viele Menschen auf engem Raum in 

Kontakt miteinander treten.  

 

 

Zu Ziffer 1: 

In Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege kommt es zu zahlreichen Kontak-

ten zwischen den Kindern und dem Betreuungspersonal. Nach den bisherigen Erkenntnis-

sen er-kranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie 

Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder sind 

zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern beson-

ders hoch, da kindliches Verhalten regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kon-

takt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneketten 

ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-) Verantwor-

tung und bedarf daher bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen Unterstützung 

durch Erwachsene.  

 

Diese Unterstützung kann in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege mit ei-

ner Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Betreuungspersonen nicht immer ununter-

brochen sichergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der 

Einrichtung verbreiten und diese nach Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen 

Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, 

um die Verbreitung der Infektion zu verhindern.  

 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versor-

gung der Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zutrittsbe-

schränkung zu Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege aufrechterhalten wer-

den. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der ge-

nannten Personen-gruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu beein-

trächtigen. Zu den üblichen Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreu-

ung in der jeweiligen Einrichtung für Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen sicher-

zustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der zu betreu-

enden Kinder so gering wie möglich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung von SARS-

CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Andernfalls wäre die Maßnahme des Betretungsver-

bots von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege nicht effektiv, wenn sich die 

Kinder in unveränderter Anzahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden.  
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Die schriftliche Bestätigung des Arbeitsgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbe-

darfs. 

 

Zu Ziffer 2: 

In Schulen kommt es im Klassenverband und bei schulinternen Veranstaltungen zu zahl-

reichen Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehr- und Aufsichts-

personal. Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht schwer an CO-

VID-19. Sie können jedoch ebenso wie Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträ-

ger des SARS-CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich besonders schutzbedürf-

tig. Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da kindliches Verhalten 

unter anderem in den Unterrichtspausen sowie der Nachmittagsbetreuung, regelmäßig ei-

nen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das 

Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglich-

keit zur Übernahme von (Eigen-) Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer 

entwicklungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene.  

 

Diese Unterstützung kann in Schulen mit einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens der 

Lehr- und Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden. Damit 

steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach 

Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Um-

stände eine allgemein gültige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion 

durch Schülerinnen und Schüler zu verhindern. 

 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versor-

gung der Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Einstellung des Schulbetriebs auf-

rechterhalten werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeits-

fähigkeit der genannten Personengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kin-

der zu beeinträchtigen. 

 

Zu den Unterrichts- und Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung 

im Schulgebäude für betreuungsbedürftige Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen 

sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der zu 

betreuenden Kinder so gering wie möglich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung von 

SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Andernfalls wäre die Maßnahme der Schul-

schließung nicht effektiv, wenn sich zugleich die Schülerinnen und Schüler in unveränder-

ter Anzahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden. 

 

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitsgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbe-

darfs. 

 

Zu Ziffer 3:  

Der zeitliche Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung beginnt mit dem auf die Bekannt-

machung folgenden Tag und gilt bis zum Ablauf des 19. April 2020.  

Angesichts der steigenden Zahlen der Neuinfektionen und der nicht absehbaren Entwick-

lung der Ausbreitung des Virus ist es unerlässlich, eine zunächst bis zu diesem Tag gel-

tende Verfügung zu erlassen und die weitere Ausbreitung von SARS-CoV-2 in dieser Zeit 

zu beobachten.  
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Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 

erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf schriftlich einzureichen 

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.  

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-

nische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 

Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-

schen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 

Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 

eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 

technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-

sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  

 

Hinweis: 

Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG 

keine aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch dann be-

folgt werden muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen wird. 

 

 

Velbert, 23. März 2020  

 

gez. Lukrafka  

Bürgermeister 

 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 

Die Allgemeinverfügung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,    

c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Velbert, 23.03.2020   
 

Dirk Lukrafka 

Bürgermeister 
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Wahlordnung für die Wahl des 
Integrationsrates der Stadt Velbert 

 
Aufgrund der §§ 7 und 27 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes  
vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der  
Stadt Velbert am 03.03.2020 die folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich/Zuständigkeit 
 

1. Das Wahlgebiet für die Wahl des Integrationsrates ist das Gebiet der Stadt Velbert. Das Wahl-
gebiet kann in Stimmbezirke eingeteilt werden. 

 
2. Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegt dem Bürgermeister (Projektteam Wah-

len). 
 

§ 2 
Wahlorgane 

 
Wahlorgane sind 
 
 der Bürgermeister* als Wahlleiter* (stellv. Wahlleiter* ist sein Vertreter* im Amt), 
 der Wahlausschuss, 
 die Wahlvorstände zur zentralen Auszählung der in den Stimmbezirken abgegebenen Stim-

men und 
 der Briefwahlvorstand. 

 
§ 3 Wahlleiter 

 
Der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl zuständig, 
soweit nicht durch gesetzliche Vorgaben und/oder diese Wahlordnung bestimmte Zuständigkei-
ten anderen Wahlorganen übertragen werden. 

 
 

§ 4 
Wahlausschuss 

 
1. Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter* als Vorsitzendem* und vier, sechs, acht 

oder zehn Beisitzern*. 
 
2. Der für die Gemeindewahlen gebildete Wahlausschuss ist auch für die Wahl des Integrations-

rates zuständig. 
 

3. Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung von Wahlvorschlägen (§ 10) bis zum 47. 
Tag vor der Wahl. Ferner stellt er das Wahlergebnis fest (§ 18 Abs. 1). 

 
4. § 2 Abs. 3, 5 und 7 KWahlG finden sinngemäß Anwendung. 

 
* Aus Vereinfachungsgründen und der Übersicht halber wird auch nachfolgend - wie in Gesetzen 
und Verordnungen allgemein üblich - nur die männliche Schreibweise genannt.  
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§ 5 

Wahlvorstand und ehrenamtliche Tätigkeit 
 

1. Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher, dem stellv. Wahlvorsteher und drei bis 
sechs Beisitzern. Der Bürgermeister beruft die Mitglieder des Wahlvorstandes. Dem Wahlvor-
stand können neben Wahlberechtigten auch die übrigen Bürger angehören. 

2. Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Wahlvorstehers den Ausschlag. 

 
3. Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. 

 
 

§ 6 
Wahlberechtigung 

 
1. Wahlberechtigt ist, wer 

a) nicht Deutscher im Sinne des Art. 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 
b) eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 
c) die deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung erhalten hat oder 
d) die deutsche Staatsbürgerschaft gemäß § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBL. 
I S. 3458) erworben hat. 

 
2. Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 
 

a) 16 Jahre alt sein, 
b) sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 
c) mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Velbert ihre Hauptwohnung haben. 

 
3. Wahlberechtigte Personen nach Absatz 1 Buchstaben c) und d) müssen sich bis zum zwölften 

Tag vor der Wahl in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. 
 
 

§ 7 
Wahlrechtsausschluss 

 
Nicht wahlberechtigt sind Ausländer, 

 
1. auf die das Aufenthaltsgesetz nach seinem § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 keine Anwendung findet 

oder 
2. die Asylbewerber sind. 
 

§ 8 
Wählbarkeit 

 
1. Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 6 sowie alle Bürger der Stadt Velbert, die 

- am Wahltag 18 Jahre alt sind und 
- mindestens seit drei Monaten vor der Wahl in Velbert ihre Hauptwohnung haben. 

 
2. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruch in der Bundesrepublik Deutschland 

die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
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§ 9 
Wahltag und Wahlzeit 

 
1. Die Wahl findet am Tag der Kommunalwahl statt. 
 
2. Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
 

§ 10 
Wahlvorschläge 

 
1. Der Wahlleiter fordert nach Bekanntmachung des Wahltages zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen durch öffentliche Bekanntmachung auf. 
 

2. Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten oder Bürgern (Listenwahlvor-
schlag) oder einzelnen Wahlberechtigten sowie Bürgern (Einzelbewerber) eingereicht werden. 
Jeder Wahlvorschlagsberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. 

 
3. Als Wahlbewerber kann jeder Wahlberechtigte sowie jeder übrige Bürger der Stadt benannt 

werden, sofern er seine Zustimmung schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 
 
4. Für die Wahlvorschläge nach Listen und die Einzelbewerber können Stellvertreter benannt wer-

den. 
 
5. Bei Listenwahlvorschlägen erfolgt die Reihenfolge der Stellvertretung entsprechend den Rege-

lungen des § 45 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz (KWahlG). Danach tritt an die Stelle des verhin-
derten gewählten Bewerbers der für ihn auf der Liste aufgestellte Ersatzbewerber. Falls ein sol-
cher nicht benannt ist bzw. dieser auch verhindert ist, vertritt ihn der Listennächste. In Wahlvor-
schlägen von Einzelbewerbern kann ein Stellvertreter benannt werden, der den Bewerber im 
Falle seiner Wahl vertreten und ihn im Falle seines Ausscheidens ersetzen kann. 

 
6. Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung der den Wahlvorschlag einreichenden Gruppe 

unterzeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass sie einen nach demokratischen Grunds-
ätzen gewählten Vorstand besitzt und die Benennung und Aufstellung der Bewerber nach de-
mokratischen Grundsätzen erfolgt ist. 

 
7. Der Wahlvorschlag muss Vor- und Familiennamen, die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum, 

den Beruf und die Anschrift der Hauptwohnung; E-Mail-Adresse oder Postfach des Wahlbewer-
bers enthalten. Sofern Stellvertreter benannt werden, sind diese ebenfalls mit den Angaben 
nach Satz 1 aufzuführen. 

 
8. Jeder Wahlvorschlag muss als “Listenwahlvorschlag" oder als “Einzelbewerber" gekennzeich-

net und mit einer Bezeichnung des Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt diese, tritt ersatz-
weise der Name des ersten Bewerbers an die Stelle der Wahlvorschlagsbezeichnung. 

 
9. In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensper-

son bezeichnet sein. 
 
10. Für die Wahlvorschläge sind die Formblätter zu verwenden, die der Wahlleiter (Projektteam 

Wahlen) bereithält.  
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11. Wahlvorschläge können bis zum 59. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr, beim Wahlleiter eingereicht 

werden. Der Wahlleiter prüft die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahlausschuss zur Entschei-
dung vor. 
 

12. Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 47. Tag vor der Wahl über die Zulassung der 
Wahlvorschläge. Für die Zurückweisung von Wahlvorschlägen gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 KWahlG 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

 
13. Die zugelassenen Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter mit den in Abs. 7 genannten Merk-

malen bekannt gemacht. Statt des Geburtsdatums ist jedoch jeweils nur das Geburtsjahr und 
statt der vollständigen Anschrift sind der Wohnort mit Postleitzahl und die E-Mail-Adresse oder 
das Postfach der Bewerber anzugeben. Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist gegenüber dem Wahlleiter nach, dass für ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach 
den melderechtlichen Vorschriften eingetragen ist, ist anstelle von Wohnort und E-Mail-Adresse 
oder Postfach eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden, die sich ebenfalls aus der Angabe 
einer Gemeinde mit Postleitzahl und einer E-Mail-Adresse oder eines Postfachs zusammen-
setzt. 

 
 

§ 11 
Stimmzettel 

 
1. Die Einzelbewerber werden mit Namen und Vornamen in den Stimmzettel aufgenommen. So-

fern ein Stellvertreter im Wahlvorschlag benannt und zugelassen worden ist, wird dieser eben-
falls mit Namen und Vornamen in dem Stimmzettel aufgenommen. 

 
2. Die Listenwahlvorschläge werden mit der Bezeichnung des Wahlvorschlages sowie mit der 

Kurzbezeichnung aufgenommen. Zusätzlich werden Familienname und Vorname der ersten 
fünf auf der Liste genannten Bewerber aufgeführt. 

 
3. Die Wahlvorschläge erscheinen in der Reihenfolge des Eingangs der Unterlagen, die für einen 

gültigen Wahlvorschlag erforderlich sind, beim Wahlleiter auf dem Stimmzettel. 
 
 

§ 12 
Wählerverzeichnis 

 
1. Für jeden Stimmbezirk wird ein Wählerverzeichnis geführt. 
 
2. In das Wählerverzeichnis werden alle Personen eingetragen, bei denen am 42. Tag vor der 

Wahl feststeht, dass sie am Wahltag wahlberechtigt sind. Die Wahlberechtigten erhalten eine 
Wahlbenachrichtigung bis zum 21. Tag vor der Wahl. 

 
3. Für wahlberechtigte Personen nach § 6 Absatz 1 Buchstaben c) und d) gilt § 6 Abs. 3. 
 
4. Die Wahlberechtigten sind im Wählerverzeichnis mit Familien- und Vornamen, Geburtsda-

tum, Staatsangehörigkeit und Anschrift aufgeführt. Das Wählerverzeichnis wird unter fortlau-
fender Nummer nach Straßen und Hausnummern alphabetisch angelegt. 

 
5. Das Wählerverzeichnis wird vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl zu den allgemeinen 

Dienstzeiten zur öffentlichen Einsicht bereitgestellt. Termin und Ort der Auslegung werden 
öffentlich bekannt gemacht. 
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6. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann bis zum Ende der Aus-

legungsfrist Einspruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter einlegen.  
 

7. Über den Einspruch gegen das Wählerverzeichnis entscheidet der Wahlleiter endgültig. Die 
Entscheidung schließt die Erhebung eines Einspruchs im Wahlprüfungsverfahren nicht aus. 

 
 

§ 13 
Öffentlichkeit 

 
1. Die Wahl und die Ermittlung des Wahlergebnisses in den Stimmbezirken und im Briefwahl-

vorstand sind öffentlich. Der Wahlvorstand kann aber im Interesse der ordnungsgemäßen 
Wahlhandlung die Zahl der Anwesenden beschränken. 

 
2. Den Anwesenden ist jede Einflussnahme auf die Wahlhandlung und das Wahlergebnis un-

tersagt. 
 
3. In und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, ist jede Beeinflussung der 

Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild verboten. 
 
 

§ 14 
Durchführung der Wahl 

 
1. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis des Stimmbezirks, in dem die Person wahl-

berechtigt ist, eingetragen ist. Inhaber eines Wahlscheines können in einem beliebigen Wahl-
raum oder per Briefwahl wählen. 

 
2. Ein Wahlberechtigter erhält auf Antrag einen Wahlschein, mit dem er in einem beliebigen 

Wahlraum wählen oder an der Briefwahl teilnehmen kann. 
 
3. Der Wähler hat eine Stimme. Sie wird geheim abgegeben. 

 
4. Gewählt wird auf die Weise, dass durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf 

eine andere Weise eindeutig kenntlich gemacht wird, welcher Liste bzw. welchem Einzelbe-
werber die Stimme gelten soll. 

 
5. Daraufhin wird der Stimmzettel in der Wahlkabine so gefaltet, dass niemand von außen er-

kennen kann, wie gewählt wurde und anschließend in die Wahlurne eingeworfen. 
 

6. Der Wahlvorstand vermerkt die Stimmabgabe neben dem Namen des Wählers im Wählerver-
zeichnis. 

 
7. Die Stimme kann nur persönlich abgegeben werden. Wer des Lesens unkundig ist oder durch 

körperliches Gebrechen behindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder in die 
Wahlurne zu werfen, kann sich der Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson) bedienen. Der 
Wahlvorstand ist vor der Stimmabgabe entsprechend zu informieren. 

 
8. Die Wähler haben sich gegenüber dem Wahlvorstand über ihre Person auszuweisen. 
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§ 14 a 
Briefwahl 

 
1. Die Übersendung von Briefwahlunterlagen ist von den Wählern gemeinsam mit dem Wahl-

scheinantrag zu beantragen. Ein Antrag befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenach-
richtigung und ist auch beim Projektteam Wahlen erhältlich. 

 
2. Bei der Briefwahl hat der Wähler dem Bürgermeister der Stadt Velbert in einem verschlos-

senen Briefumschlag (gelber Wahlbriefumschlag) 
 

a. seinen Wahlschein, 
b. in einem gesonderten verschlossenen grünen Umschlag (Stimmzettelumschlag) seinen 

Stimmzettel 
 
so rechtzeitig zu übersenden oder zu überbringen, dass sie rechtzeitig – spätestens 
am Wahltag bis 16.00 Uhr - bei ihm eingehen. 
Wahlbriefe, die nicht rechtzeitig eingehen, werden zurückgewiesen. 
 

3. Auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die Hilfsperson (§ 14 Abs. 7) dem Bürgermeister 
an Eides statt zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten 
Willen des Wählers gekennzeichnet worden ist. 

 
 

§ 14 b 
Briefwahlvorstand 

 
 1. Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses wird ein Briefwahlvorstand eingerichtet. Für 

ihn gelten die Regelungen des § 4 sinngemäß. 
 
2. Der Briefwahlvorstand öffnet den gelben Wahlbrief, prüft anhand des Wahlscheines die 

Gültigkeit der Stimmabgabe und legt bei Gültigkeit der Stimmabgabe den verschlossenen 
grünen Stimmzettelumschlag in die Wahlurne. 

 
3. Vom Briefwahlvorstand sind gelbe Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn 

a. in dem gelben Wahlbrief kein oder kein gültiger Wahlschein vorgefunden wird, 
b. in dem gelben Wahlbrief kein grüner Stimmzettelumschlag vorgefunden wird, 
c. weder der gelbe Wahlbrief noch der grüne Stimmzettelumschlag verschlossen ist, 
d. der gelbe Wahlbriefumschlag mehrere grüne Stimmzettelumschläge, aber nicht die glei-

che Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt verse-
hene Wahlscheine enthält, 

e. der Wähler oder seine Hilfsperson die vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt zur 
Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat, 

f. kein amtlicher grüner Stimmzettelumschlag benutzt wurde, 
g. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlergeb-

nis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht. 
 
Die zurückgewiesenen Wahlbriefe und somit die entsprechenden Stimmen werden als nicht 
abgegeben gewertet. 
 

4. Dem Briefwahlvorstand obliegt auch die Auszählung des Briefwahlergebnisses. Der Bürger-
meister kann bei Bedarf auch mehrere Briefwahlvorstände einrichten. 

  



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 23. März 2020 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

18 

 
5. Die Stimme eines Briefwählers, der bereits seine Briefwahlunterlagen eingesandt hat, wird 

nicht dadurch ungültig, dass er vor dem Wahltag verstirbt, aus dem Wahlgebiet verzieht o-
der sonst sein Wahlrecht verliert. 

 
 

§ 15 
Ermittlung des Wahlergebnisses  

 
1. Nach dem Ende der Wahlzeit können die Urnen verschiedener Stimmbezirke zu einer zentralen 

Auszählung zusammengeführt werden. Jeder Urne sind das jeweilige Wählerverzeichnis, die 
jeweilige Niederschrift sowie die eingenommenen Wahlscheine beizulegen. Nach dem Ende der 
Wahlzeit sind für die zentrale Auszählung gebildete Wahlvorstände abweichend von den für die 
Wahlhandlung gebildeten Wahlvorständen für die Stimmzählung zuständig. 
 

2. Bei der zentralen Auszählung wird zunächst anhand der Wählerverzeichnisse und der einge-
nommenen Wahlscheine die Anzahl der abgegebenen Stimmen festgestellt. Diese Zahl wird mit 
den in den Urnen befindlichen Stimmzetteln verglichen. Danach wird die Zahl der gültigen Stim-
men und der auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stimmen ermittelt. 

 
3. Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der für die Auszählung gebildete Wahlvorstand. 
 
4. Für die Ungültigkeit von Stimmen gilt § 30 des Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung. 
 
5. Über die Auszählung der Stimmen ist eine Niederschrift zu fertigen. 

 
 

§ 16 
Feststellung des Wahlergebnisses 

 
(1) Der Wahlausschuss stellt nach vorangegangener Vorprüfung aller Wahlniederschriften auf 

Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit durch den Wahlleiter unverzüglich nach der Wahl das 
Wahlergebnis und die Sitzverteilung nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung (sog. 
System Saint Lague/Schepers) fest. Er ist dabei an die Entscheidungen der Wahlvorstände 
gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler in den Niederschriften zu berichtigen. 

Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag mehr Sitze als Bewerber/innen ge-
nannt sind, bleiben diese Sitze unbesetzt. Im Falle gleicher Höchstzahlen entscheidet 
das vom Wahlleiter in der Wahlausschusssitzung zu ziehende Los. 

 
(2) Der Wahlleiter macht das Ergebnis unverzüglich ortsüblich bekannt, er benachrichtigt die ge-

wählten Bewerber durch Zustellung und fordert sie schriftlich auf, die Wahl binnen einer Wo-
che anzunehmen. 

 
(3) Für die Annahmeerklärung, den Mandatsverlust (einschl. Verzicht) und die Ersatzbestimmung 

gelten die Regelungen des KWahlG in der jeweiligen Fassung entsprechend. 
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§ 17 

Wahlprüfung 
 

(1) Wird gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erhoben, so entscheidet der für die Kommu-
nalwahlen gebildete Wahlprüfungsausschuss über den Einspruch. Eine Prüfung von Amts 
wegen erfolgt nicht. 

 
(2) Ein Einspruch kann von jedem Wahlberechtigten sowie allen Bürgern und Bürgerinnen bin-

nen eines Monats nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses beim Wahlleiter erhoben 
werden. Die Entscheidung über den Einspruch ist binnen eines Monats nach Ablauf der Frist 
für die Einspruchserhebung zu treffen. 

 
(3) Im Übrigen finden die Vorschriften des KWahlG in der jeweiligen Fassung sinngemäß An-

wendung. 
 
 

 
§ 18 Fristen 

 
Die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder verändern sich 
nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder der Termin auf einen Samstag, einen Sonntag 
oder einen gesetzlichen oder staatlichen Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 19 Anzuwendende Vorschriften 
 
Für die Wahl zum Integrationsrat gelten unbeschadet dieser Wahlordnung die §§ 2, 5 Absatz 1, §§ 
9 bis 13, 24 bis 27, 30, 34 bis 46, 47 Satz 1 und § 48 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend. 

 
 

§ 20 
Amtssprache 

 
Die Amtssprache ist deutsch. 

 
 

§ 21 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Wahlordnung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 

Die vorstehende geänderte Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Velbert 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Wahlord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b. die Wahlordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift oder Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
 
Velbert, den 09. März 2020 
 
Stadt Velbert 
Der I. Beigeordnete  
als Wahlleiter  
 
gez. 
Gerno Böll 
 


